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Höherer Schadensersatz bei Kündigungen in
Frankreich?

Arbeitsrecht

Emilie Vienne

Durch die Deckelung von Schadensersatzansprüchen im Falle einer unbegründeten Kündigung hat
die französische Regierung mit der großen Arbeitsrechtsreform im Herbst 2017 mehr
Rechtssicherheit für Arbeitgeber geschaffen (mehr dazu hier).

Die gesetzliche Deckelung hat in der Praxis in Frankreich zu dem erfreulichen Ergebnis geführt,
dass die arbeitsrechtlichen Streitigkeiten signifikant zurückgegangen sind.

In einem ersten Urteil hatte das Arbeitsgericht Troyes im Dezember diese Tabelle für unwirksam
erklärt und dem Arbeitnehmer einen höheren Schadensersatz zugesprochen.

Seither haben sich auch das Arbeitsgericht Amiens (am 19.12.2018) und das Arbeitsgericht Lyon
(am 21.12.2018 und am 07.01.2019) geweigert, die Tabelle anzuwenden, und sich dabei ebenso
auf das internationale Recht gestützt.

Es bleibt nun abzuwarten, wie die Berufungsgerichte und vor allem der Kassationshof in dieser
Frage entscheiden werden. Eines ist sicher: Arbeitnehmer, denen gekündigt wurde, werden sich
auf diese neue Rechtsprechung stützen und es ist auch davon auszugehen, dass andere
französische Arbeitsgerichte die gesetzliche Deckelung der Schadensersatzansprüche von
Arbeitnehmern im Kündigungsfall nicht anwenden werden.

Praxistipps:

Es spricht einiges dafür, dass Arbeitnehmer weiterhin mit einer einvernehmlichen Beilegung des
Streits einverstanden sein werden.
Sollte sich ein Arbeitnehmer auf die neue Rechtsprechung stützen und höhere
Entschädigungsansprüche geltend machen, wird man die Rechtsprechung des Arbeitsgerichts Le
Mans vom 26. September 2018 einwenden können, das genau anders herum entschieden hat
und die Deckelung durchaus auch an internationalen Maßstäben gemessen für wirksam hält.

http://www.avocat.de/app/frankreichrecht/_media/neue-arbeitsrechtsreform-frankreich-wird-arbeitgeberfreundlicher.pdf
https://avocat.de/Unwirksamkeit-der-Deckelung-von-Kuendigungsentschaedigungen_1324.html
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Solange die Deckelung gesetzlich vorgesehen ist, könnte die Haftung des Staats in Anspruch
genommen werden.

2019-01-24

Qivive
Rechtsanwalts GmbH

qivive.com

KölnD

Konrad-Adenauer-Ufer 71
D − 50668 Köln
T + 49 (0) 221 139 96 96 - 0
F + 49 (0) 221 139 96 96 - 69
koeln@qivive.com

ParisF

50 avenue Marceau
F − 75008 Paris
T + 33 (0) 1 81 51 65 58
F + 33 (0) 1 81 51 65 59
paris@qivive.com

LyonF

4 Pl. Amédée Bonnet
F − 69002 Lyon
T + 33 (0) 4 27 46 51 50
F + 33 (0) 4 27 46 51 51
lyon@qivive.com

StrasbourgF

10 Pl. Gutenberg
F − 67000 Straßburg
T + 33 (0) 3 92 12 02 20
F + 33 (0) 3 92 12 02 21
strasbourg@qivive.com

https://www.qivive.com/
mailto:koeln@qivive.com
mailto:paris@qivive.com
mailto:lyon@qivive.com
mailto:strasbourg@qivive.com

